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den Staat zn beziehenden Getränksteuer und den Ge-

lnemben zu gedachtem Zwecke zu überlassen wäre. Diese

Weisung, welche nach ihrem ganzen Inhalte mit dem

erwähnten Schreiben des Finanzministers, der das

Ohmgeld in Arberg oder die gesetzliche GetränkHeuer

zu Handen der Nation erhoben wissen will, vollkommen

übereinstimmt und welche auch in einem ähnlichen Falle
der Gemeinde Baden gegeben wurde, wie Ihnen der

Vollz, Rath in einer Botschaft vom 21. Nov. berichtete,

ist wahrscheinlich von der Verwallungskammer von Bern
der Stadtgemeinde Arberg zu ihrem Verhalle» mitge-

theilt worden und hätte zu keinem Mißverständnisse An-

laß geben sollen, da einer von den Mimstern von dem

neu zu errichtenden und der andere von dem vormaligen
Ohmgelde sprach, das jezt als Getränkstcuer für den

Staat erhoben, von der Gemeinde Arberg aber alS

Eigenthum angesprochen wird.

Aus dieser Darstellung werden Sie B. G. ersehen,

daß kein Widerspruch in den Erklärungen und Weisun-
gen der beyden Minister liegt.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
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Nachdem man — sagt der Vf. — den Zirkel revo-
lutionärer Verirrungen in Rücklicht aus die Feodalrechte

durchlauffen, kömmt man auf das zurück, was die

Grundsatze der Gerechtigkeit fotcrn. Da der gesetzge,

bcnde Rath die Aufhebung der Pcrsanalfeudaleechte ohne

Entschädigung, bestätigt hat, so ist es wichtig, diese

genau zu bestimmen und keiner willkührliche» Ausdeh.

nung derselben Raum zu geben: die Finanzcommißion
wird ohne Zweifel diefe Bestimmung zu gebe» nicht
versäume». — Der E h r sch a tz gehört unter die bc-

deulendsten Rcalfeodalrcchte... Indem die Regierung
ihn allgemein machte und als Handänderung
unter den Slaatsabgabcn aufstellte, übernahm sie die

Pflicht, die Parlikulareigcnlhiimer desselben zn enlschä-

digcn. Der Vf. schlägt vor, den Ertrag des Ehrschat-

zes so lange durch den Staat erheben und einer eignen

Easse zufließen zu lassen, bis Städte, Corporationen
und Partikularen daraus entschädigt fcnu werden,
welches nach seiner Berechnung in 8 bis 9 Iahren

geschehen könnte, indem nemlich der Staat den Ertrag
seiner eignen Ehrschätze zu der angeführten Entschädigung
verwenden würde. — Den Loskauf der Zeheiiden
und Bvdenzinse gegenwärtig festzusetzen, fchei.it dem

Vf. nicht rathsam. Die Vecàusserung der National,
guter scheint eine unvermeidliche Folge der Revolution
zu seyn und ihr Ertrag wird durch dringende rüekstän-
d'ge sowohl als lauffende Bedürfnisse verschlungen wer.
den. Durch Beybchalluug der Feudalabgaben sichert
sich die Republik gewisse und unveränderliche Einkünfte
von leichter Bezichungsact: wird hingegen der Loskauf
beschlossen, so ist die Folge, daß die ehmals niW
zahlten, nun zahlen, und die alte Abgaben zahlim,
nun alle und neue zugleich zahle» werden: denn das

Capital der Feodmadgaven wird allenfalls der Reiche,
Nie aber der Arme zu zahlen im Stande seyn.

Darum — behauptet der Vf. — würde auch da
Landmann bald allenthalben sehr gern Zehendeu, Bo-
dcnzinsc und Ehcfchätze wie ehemals zahl », wann ihn,

dafür die gegenwärtigen Staats- Cantons, und Ze>

mcindsabgaben abgenommen wurde».
Der Vf. mißräth darum das System des Loskauft

und empfielt ein anderes, wodurch man in ziemlich
kurzer Zeit zu einer Umwandlung der Feodaladgàn
in eine allgemeine Grundabgade gelangen könne. Drey
verschiedene Operationen müßten in Folge dieses Ey.
stems vorgehen. Der Grundsatz der eben angeschrien
Umwandlung würde beschlossen; die gegenwärtig.,! Ab-

gaben würden für eine bestimmte Anzahl Jahre zu Be.

strcilung der Slaatsbedürfnisse beybehalten; ihnen zur

Seite Zchnden und Bodenzinse bezogen und ihr Ertrag
in eine Tilgungscasse caille â'âcrcillement) geworf.
fen. Der Staat würde nun aus dem Ertrag seiner

Frodalgesälle diejenigen der Slaoce, CorporationM
und Individuen an stch kaussen, weiches in 6 Iahren
gesch.hen konnte. Hernach wurden aus eben diesem

Ertrag und dieser Casse, alle Zehend- und Bodenznft-
freyen Güter, diesen Abgaben unrerworffen — lB
nun wären Einheit in Perception und Iniposiuon a.

halten, die Tilgungscasse wurde aufg.hoben, die bis»

herige provisorische Grundadgabe eben so — und gleich-

mäßige allgemeine Grundsteliren waren an ihre so wie

an die Stelle der ehmaligen ungleichen Feodalabgadcn

getreten. — Den Einwurf, daß unmöglich die gegen-

wärligen Abgaben neben Zehnden und Boden,'insen bc.

zogen werden können, beantwortet der Bs. mit der

bekannten Unterscheidung, zwischen Schuld und Abzabe,

von denen die eine die andere nicht aufheben kau».
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